
 

 

BLV-Bestenkämpfe Vierkampf U14                                                 06.06.2022 
 

Ort: Konstanz 

Sportstätte: 

Bodenseestadion 

Eichhornstr. 89 

78464 Konstanz 

Termin: Sonntag, 10. Juli 2022 

Meldeschluss: Dienstag, 28. Juni 2022 

 

Veranstalter:                 Badischer Leichtathletik-Verband 
 

Ausrichter:       Badischer Leichtathletik-Verband 
 

Örtl. Ausrichter:     BLV-Bezirk Hegau-Bodensee / TSV Konstanz 
 

Telefon:       In Notfällen (z.B. Stau bei Anreise etc.) steht am Veranstaltungstag folgende 
   Rufnummer zur Verfügung: 07211838513 

Meldungen:      Online über LADV,  

Teilnahmeberechtigung:   Siehe allgemeine Ausschreibungsbestimmungen Baden-Württemberg. 

Wettbewerbe und Mindestleistungen: 

Die Mindestleistungen können in den Jahren 2021 oder 2022 erzielt worden sein.  

Disziplin M13 M12 W13 W12 

Vierkampf 1.600 1.450 1.750 1.600 

 

Sprunghöhen:    

Hochsprung:  M12: 1,16 weiter je 4 cm   
 M13:  1,20 weiter je 4 cm    
 W12:  1,12 weiter je 4 cm  
 W13: 1,16 weiter je 4 cm  
 

 Die Anfangshöhen sind bei der LADV-Meldung im Kommentarfeld einzutragen. 
 Es werden Riegen gebildet. Die Riegen starten jeweils zeitgleich!  
 

Hinweise:      Bitte die Anfangshöhen beim Hochsprung beachten! 
 Jahrgänge mit kleinen Teilnehmerfeldern können bis auf max. 30 Teilnehmer mit 

den bis zum Meldeschluss gemeldeten Punktbesten aufgefüllt werden. 
 Über die Zulassung entscheidet die BLV-Wettkampforganisation. Ein Anspruch auf 

Zulassung besteht jedoch nicht. 
 Die Riegen werden nach Anfangshöhe Hochsprung und Vereinszugehörigkeit 

eingeteilt. 
 



 

Die Bälle werden vom Ausrichter gestellt. Eigene Bälle sind nicht zugelassen. 
 

Es wird kein Stellplatz eingerichtet. Wer bei der ersten Disziplin nicht anwesend 
ist, wird gestrichen. 

 

Zeitplan:   Der vorläufige Zeitplan folgt in Kürze (siehe separate Datei). 
 
Haftung:  Ist der Veranstalter in Fällen höherer Gewalt berechtigt oder aufgrund behördlicher 

Anordnung oder aus Sicherheitsgründen verpflichtet, Änderungen in der 
Durchführung der Veranstaltung vorzunehmen oder diese abzusagen, besteht keine 
Schadenersatzpflicht des Veranstalters gegenüber den Teilnehmern. 
        


